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A. 

Die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts: 

 

 

I. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. März 2015 - 8 AZR 67/14 -  

 

1. 

Thema:  

 

Schmerzensgeld und Schadensersatz im Berufsausbildungsverhältnis 

 

2. 

Merksatz: 

 

Auszubildende, die durch ihr Verhalten bei einem Beschäftigten desselben Be-

triebs einen Schaden verursachen, haften ohne Rücksicht auf ihr Alter nach den 

gleichen Regeln wie andere Arbeitnehmer.  
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3. 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger und der Beklagte waren als Auszubildende bei einer Firma beschäf-

tigt, die einen Kfz-Handel mit Werkstatt und Lager betreibt. Am Morgen des 24. 

Februar 2011 arbeitete der damals 19jährige Beklagte an der Wuchtmaschine. 

Der damals 17jährige Kläger, ein weiterer Auszubildender und ein anderer Ar-

beitnehmer waren im Raum, der Kläger mehrere Meter entfernt in der Nähe der 

Aufzugstür. Der Beklagte warf ohne Vorwarnung mit vom Kläger abgewandter 

Körperhaltung ein ca. 10 g schweres Wuchtgewicht hinter sich. Dieses traf den 

Kläger am linken Auge, am Augenlid und an der linken Schläfe. Er wurde in 

einer Augenklinik behandelt. Im Herbst 2011 und im Frühjahr 2012 unterzog er 

sich erneut Untersuchungen und Eingriffen, wobei eine Kunstlinse eingesetzt 

wurde; Einschränkungen aufgrund einer Hornhautnarbe verblieben. Die zustän-

dige Berufsgenossenschaft zahlt dem Kläger eine monatliche Rente iHv. 204,40 

Euro. Das Landesarbeitsgericht ist zu dem Ergebnis gekommen, der Wurf sei 

nicht betrieblich veranlasst gewesen. Der Beklagte habe schuldhaft gehandelt. 

Das Landesarbeitsgericht hat ihn zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 

25.000 Euro verurteilt. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Die Revision des Beklagten blieb vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsge-

richts ohne Erfolg. Das Urteil des Landesarbeitsgerichts ist ohne Rechtsfehler. 

Die Voraussetzungen des Haftungsausschlusses nach § 105 Abs. 1, § 106 Abs. 1 

SGB VII sind nicht erfüllt. Die vom Landesarbeitsgericht angenommene Höhe des 

Anspruchs des Klägers ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 

 

 

II. 

Entscheidung:  

 

 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. März 2015 - 10 AZR 99/14 - 

 

1. 

Thema:  

 

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit - Verschulden bei langjähriger Alko-

holabhängigkeit 

 

2. 

Merksatz: 

 
Eine Arbeitsunfähigkeit ist nur dann verschuldet iSv. § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG*, 

wenn ein Arbeitnehmer in erheblichem Maße gegen das von einem verständigen 
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Menschen in seinem eigenen Interesse zu erwartende Verhalten verstößt. Nur 

dann verliert er seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Bei einem alkoholab-

hängigen Arbeitnehmer fehlt es suchtbedingt auch im Fall eines Rückfalls nach 

einer Therapie regelmäßig an einem solchen Verschulden. 

 

*§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG lautet: Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit 

infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Ver-

schulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 

sechs Wochen. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Die Klägerin ist eine gesetzliche Krankenkasse. Der alkoholabhängige Herr L., 

der Mitglied der klagenden Krankenkasse ist, war seit dem Jahr 2007 bis zum 

30. Dezember 2011 Arbeitnehmer der beklagten Arbeitgeberin. Herr L. wurde 

am 23. November 2011 mit einer Alkoholvergiftung (4,9 Promille) in ein Kran-

kenhaus eingeliefert und war in der Folge für über zehn Monate arbeitsunfähig 

erkrankt. Zuvor hatte er zwei stationäre Entzugstherapien durchgeführt. Es kam 

jedoch immer wieder zu Rückfällen. Die Klägerin leistete an Herrn L. für die Zeit 

vom 29. November bis zum 30. Dezember 2011 Krankengeld iHv. 1.303,36 Euro. 

Die Klägerin macht in dieser Höhe Ansprüche auf Entgeltfortzahlung aus über-

gegangenem Recht (§ 115 SGB X) gegenüber der Beklagen geltend. Sie meint, 

ein Entgeltfortzahlungsanspruch gegen die Beklagte habe bestanden, da es an 

einem Verschulden des Herrn L. für seinen Alkoholkonsum am 23. November 

2011 fehle. Die Beklagte ist der Ansicht, ein Verschulden sei bei einem Rückfall 

nach mehrfachem stationärem Entzug und diesbezüglich erfolgter Aufklärung zu 

bejahen. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben der Klage stattgegeben. Die Revi-

sion der Beklagten hatte vor dem Zehnten Senat des Bundesarbeitsgerichts kei-

nen Erfolg. Bei einer Alkoholabhängigkeit handelt es sich um eine Krankheit. 

Wird ein Arbeitnehmer infolge seiner Alkoholabhängigkeit arbeitsunfähig krank, 

kann nach dem derzeitigen Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht von 

einem Verschulden im Sinne des Entgeltfortzahlungsrechts ausgegangen wer-

den. Die Entstehung der Alkoholsucht ist vielmehr multikausal, wobei sich die 

unterschiedlichen Ursachen wechselseitig bedingen. Dies gilt im Grundsatz auch 

bei einem Rückfall nach einer durchgeführten Therapie. Im Hinblick auf eine 

Abstinenzrate von 40 bis 50 % je nach Studie und Art der Behandlung kann nach 

einer durchgeführten Rehabilitationsmaßnahme jedoch ein Verschulden des 

Arbeitnehmers an einem Rückfall nicht generell ausgeschlossen werden. Der 

Arbeitgeber kann deshalb in diesem Fall das fehlende Verschulden bestreiten. 

Das Arbeitsgericht hat dann ein medizinisches Sachverständigengutachten zu 

der Frage einzuholen, ob der Arbeitnehmer den Rückfall schuldhaft iSd. § 3 Abs. 
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1 EFZG herbeigeführt hat. Lässt sich dies nicht eindeutig feststellen, weil ein 

Ursachenbündel hierfür vorliegt, geht dies zulasten des Arbeitgebers. Das im 

konkreten Fall eingeholte sozialmedizinische Gutachten hat ein Verschulden des 

Arbeitnehmers unter Hinweis auf die langjährige und chronische Alkoholabhän-

gigkeit und den daraus folgenden "Suchtdruck" ausgeschlossen. 

 

 

 

III. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. März 2015 - 6 AZR 82/14 - 

 

1. 

Thema:  

 

Wirksamkeit einer Klageverzichtsklausel in einem Aufhebungsvertrag 

 

2. 

Merksatz: 

 

Ein Klageverzicht in einem vom Arbeitgeber vorformulierten Aufhebungsvertrag 

unterliegt als Nebenabrede einer Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. Wird ein sol-

cher formularmäßiger Klageverzicht in einem Aufhebungsvertrag erklärt, der 

zur Vermeidung einer vom Arbeitgeber angedrohten außerordentlichen Kündi-

gung geschlossen wird, benachteiligt dieser Verzicht den Arbeitnehmer unan-

gemessen iSv. § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB, wenn ein verständiger Arbeitgeber 

die angedrohte Kündigung nicht ernsthaft in Erwägung ziehen durfte. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger war seit 2001 bei der Beklagten beschäftigt. Am 28. Dezember 2012 

schlossen die Parteien einen schriftlichen Aufhebungsvertrag, wonach das Ar-

beitsverhältnis ohne Zahlung einer Abfindung mit dem 28. Dezember 2012 ende-

te. Zuvor hatte die Beklagte dem Kläger mit einer außerordentlichen Kündigung 

und Strafanzeige gedroht, weil er aus ihrem Lagerbestand zwei Fertigsuppen 

ohne Bezahlung entnommen und verzehrt habe. Der Vertrag enthielt ua. einen 

Widerrufs- und Klageverzicht. Der auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden-

de Manteltarifvertrag für den Einzelhandel Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 

2008 beinhaltet in § 11 Abs. 10 bei Aufhebungsverträgen ein Widerrufsrecht 

innerhalb von drei Werktagen, auf das allerdings schriftlich verzichtet werden 

kann. Noch am 28. Dezember 2012 focht der Kläger den Aufhebungsvertrag we-

gen widerrechtlicher Drohung an und begehrt im vorliegenden Rechtsstreit die 

Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Die Androhung einer außer-

ordentlichen Kündigung sei angesichts des langjährigen, unbelasteten Bestands 

des Arbeitsverhältnisses nicht vertretbar gewesen. 
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4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr 

auf die Berufung des Klägers stattgegeben. Auf die Revision der Beklagten hat 

der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil aufgehoben 

und die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückver-

wiesen. Auf die Wirksamkeit des Verzichts auf die tariflich eröffnete Widerrufs-

möglichkeit kam es nicht an, weil der Kläger entgegen der Ansicht des Landes-

arbeitsgerichts innerhalb der Widerrufsfrist keinen Widerruf iSv. § 11 Abs. 10 

MTV erklärt hat. Jedoch nimmt der im Aufhebungsvertrag vorgesehene Klage-

verzicht dem Kläger im Ergebnis die Möglichkeit, den Vertrag rechtlich durch-

setzbar anzufechten. Das ist mit dem gesetzlichen Leitbild nur zu vereinbaren, 

wenn die Drohung mit der außerordentlichen Kündigung nicht widerrechtlich 

war. Im Ergebnis teilt damit die Klageverzichtsklausel das rechtliche Schicksal 

des Aufhebungsvertrags. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob eine 

widerrechtliche Drohung vorlag. 

 

 

 

IV. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Februar 2015 - 8 AZR 1007/13 - 

 

1. 

Thema:  

 

Observation durch einen Detektiv mit heimlichen Videoaufnahmen 

 

2. 

Merksatz: 

 

Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorgetäuschten Arbeitsunfähig-

keit einem Detektiv die Überwachung eines Arbeitnehmers überträgt, handelt 

rechtswidrig, wenn sein Verdacht nicht auf konkreten Tatsachen beruht. Für 

dabei heimlich hergestellte Abbildungen gilt dasselbe. Eine solche rechtswidrige 

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts kann einen Geldentschädi-

gungsanspruch („Schmerzensgeld“) begründen. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Die Klägerin war bei der Beklagten seit Mai 2011 als Sekretärin der Geschäftslei-

tung tätig. Ab dem 27. Dezember 2011 war sie arbeitsunfähig erkrankt, zunächst 

mit Bronchialerkrankungen. Für die Zeit bis 28. Februar 2012 legte sie nachei-

nander sechs Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor, zuerst vier eines Fach-
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arztes für Allgemeinmedizin, dann ab 31. Januar 2012 zwei einer Fachärztin für 

Orthopädie. Der Geschäftsführer der Beklagten bezweifelte den zuletzt telefo-

nisch mitgeteilten Bandscheibenvorfall und beauftragte einen Detektiv mit der 

Observation der Klägerin. Diese erfolgte von Mitte bis Ende Februar 2012 an vier 

Tagen. Beobachtet wurden ua. das Haus der Klägerin, sie und ihr Mann mit 

Hund vor dem Haus und der Besuch der Klägerin in einem Waschsalon. Dabei 

wurden auch Videoaufnahmen erstellt. Der dem Arbeitgeber übergebene Obser-

vationsbericht enthält elf Bilder, neun davon aus Videosequenzen. Die Klägerin 

hält die Beauftragung der Observation einschließlich der Videoaufnahmen für 

rechtswidrig und fordert ein Schmerzensgeld, dessen Höhe sie in das Ermessen 

des Gerichts gestellt hat. Sie hält 10.500 Euro für angemessen. Die Klägerin habe 

erhebliche psychische Beeinträchtigungen erlitten, die ärztlicher Behandlung 

bedürften. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Das Landesarbeitsgericht hat der Klage in Höhe von 1.000,00 Euro stattgegeben. 

Die Revisionen beider Parteien blieben vor dem Achten Senat des Bundesar-

beitsgerichts ohne Erfolg. Die Observation einschließlich der heimlichen Auf-

nahmen war rechtswidrig. Der Arbeitgeber hatte keinen berechtigten Anlass zur 

Überwachung. Der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen war 

weder dadurch erschüttert, dass sie von unterschiedlichen Ärzten stammten, 

noch durch eine Änderung im Krankheitsbild oder weil ein Bandscheibenvorfall 

zunächst hausärztlich behandelt worden war. Die vom Landesarbeitsgericht an-

genommene Höhe des Schmerzensgeldes war revisionsrechtlich nicht zu korri-

gieren. Es war nicht zu entscheiden, wie Videoaufnahmen zu beurteilen sind, 

wenn ein berechtigter Anlass zur Überwachung gegeben ist. 

 

 

 

V. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 10. Februar 2015 - 9 AZR 53/14 (F) - 

 

1. 

Thema:  

 

Urlaub bei Wechsel in eine Teilzeittätigkeit mit weniger Wochenarbeitstagen 

 

2. 

Merksatz: 

 

Kann ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer vor seinem Wechsel in eine Teil-

zeittätigkeit mit weniger Wochenarbeitstagen Urlaub nicht nehmen, darf nach 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) die Zahl 
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der Tage des bezahlten Jahresurlaubs wegen des Übergangs in eine Teilzeitbe-

schäftigung nicht verhältnismäßig gekürzt werden. Das Argument, der erworbe-

ne Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub werde bei einer solchen Kürzung nicht 

vermindert, weil er - in Urlaubswochen ausgedrückt - unverändert bleibe, hat der 

EuGH unter Hinweis auf das Verbot der Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter 

ausdrücklich verworfen. Aufgrund dieser Rechtsprechung des EuGH konnte an 

der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht festgehalten 

werden, nach der die Urlaubstage grundsätzlich umzurechnen waren, wenn sich 

die Anzahl der mit Arbeitspflicht belegten Tage verringerte. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien findet der Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst (TVöD) Anwendung. Der Kläger wechselte ab dem 15. Juli 2010 in 

eine Teilzeittätigkeit und arbeitete nicht mehr an fünf, sondern nur noch an vier 

Tagen in der Woche. Während seiner Vollzeittätigkeit im Jahr 2010 hatte er kei-

nen Urlaub. Die Beklagte hat gemeint, dem Kläger stünden angesichts des tarifli-

chen Anspruchs von 30 Urlaubstagen bei einer Fünftagewoche nach seinem 

Wechsel in die Teilzeittätigkeit im Jahr 2010 nur die 24 von ihr gewährten Ur-

laubstage zu (30 Urlaubstage geteilt durch fünf mal vier). Der Kläger hat die 

Ansicht vertreten, eine verhältnismäßige Kürzung seines Urlaubsanspruchs sei 

für die Monate Januar bis Juni 2010 nicht zulässig, sodass er im Jahr 2010 An-

spruch auf 27 Urlaubstage habe (für das erste Halbjahr die Hälfte von 30 Ur-

laubstagen, mithin 15 Urlaubstage, zuzüglich der von ihm für das zweite Halb-

jahr verlangten zwölf Urlaubstage). 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Das Arbeitsgericht hat festgestellt, die Beklagte habe dem Kläger drei weitere 

Urlaubstage zu gewähren. Das Landesarbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. 

 

Die Revision des Klägers hatte vor dem Neunten Senat des Bundesarbeitsge-

richts Erfolg. Zwar regelt § 26 Abs. 1 TVöD u.a., dass sich der für die Fünftage-

woche festgelegte Erholungsurlaub nach einer Verteilung der wöchentlichen 

Arbeitszeit auf weniger als fünf Tage in der Woche vermindert. Die Tarifnorm ist 

jedoch wegen Verstoßes gegen das Verbot der Diskriminierung von Teilzeitkräf-

ten unwirksam, soweit sie die Zahl der während der Vollzeittätigkeit erworbenen 

Urlaubstage mindert. 

 

 

 

VI. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 10. Februar 2015 - 9 AZR 455/13 - 
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1. 

Thema:  

 

Urlaubsgewährung nach fristloser Kündigung 

 

2. 

Merksatz:  

 

Kündigt ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos sowie hilfsweise or-

dentlich unter Wahrung der Kündigungsfrist und erklärt er im Kündigungs-

schreiben, dass der Arbeitnehmer für den Fall der Unwirksamkeit der außeror-

dentlichen Kündigung unter Anrechnung der Urlaubsansprüche von der Ver-

pflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt wird, wird der Anspruch des Arbeit-

nehmers auf bezahlten Erholungsurlaub nicht erfüllt, wenn die außerordentliche 

Kündigung unwirksam ist. Nach § 1 BUrlG setzt die Erfüllung des Anspruchs auf 

Erholungsurlaub neben der Freistellung von der Verpflichtung zur Arbeitsleis-

tung auch die Zahlung der Vergütung voraus. Deshalb gewährt ein Arbeitgeber 

durch die Freistellungserklärung in einem Kündigungsschreiben nur dann wirk-

sam Urlaub, wenn er dem Arbeitnehmer die Urlaubsvergütung vor Antritt des 

Urlaubs zahlt oder vorbehaltlos zusagt.  

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger war bei der Beklagten seit dem 1. Oktober 1987 beschäftigt. Mit 

Schreiben vom 19. Mai 2011 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis außer-

ordentlich mit sofortiger Wirkung und hilfsweise fristgemäß zum 31. Dezember 

2011. Im Kündigungsschreiben heißt es: „Im Falle der Wirksamkeit der hilfswei-

se fristgemäßen Kündigung werden Sie mit sofortiger Wirkung unter Anrech-

nung sämtlicher Urlaubs- und Überstundenansprüche unwiderruflich von der 

Erbringung Ihrer Arbeitsleistung freigestellt.“ Im Kündigungsrechtsstreit schlos-

sen die Parteien einen Vergleich, in dem sie die wechselseitigen Ansprüche re-

gelten. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, mit der der Kläger die Abgeltung 

von 15,5 Urlaubstagen verlangt. Das Landesarbeitsgericht hat der Klage stattge-

geben. 

 

Die Revision der Beklagten hatte vor dem Neunten Senat des Bundesarbeitsge-

richts Erfolg. Zwar hat die Beklagte mit der Freistellungserklärung im Kündi-

gungsschreiben den Anspruch des Klägers auf bezahlten Erholungsurlaub man-

gels einer vorbehaltlosen Zusage von Urlaubsentgelt nicht erfüllt. Die Klage war 

jedoch abzuweisen, weil die Parteien in dem vor dem Arbeitsgericht geschlosse-

nen Vergleich ihre Ansprüche abschließend regelten. 
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VII. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. November 2014 - 5 AZR 1101/12 - 

 

1. 

Thema:  

 

Mindestentgelt in der Pflegebranche 

 

2. 

Merksatz: 

 

Das Mindestentgelt nach § 2 der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingun-

gen für die Pflegebranche (PflegeArbbV) vom 15. Juli 2010 ist nicht nur für Voll-

arbeit, sondern auch für Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst zu zahlen. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Die 1954 geborene Klägerin war bei der Beklagten, die einen privaten Pflege-

dienst betreibt, als Pflegehelferin gegen ein Bruttomonatsentgelt von 1.685,85 

Euro beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte ua. die Pflege und Betreuung von 

zwei Schwestern einer Katholischen Schwesternschaft, die beide an Demenz 

leiden und an den Rollstuhl gebunden sind. Neben den eigentlichen Pflegeleis-

tungen oblagen der Klägerin auch Tätigkeiten im Bereich der hauswirtschaftli-

chen Versorgung der Schwestern (wie zB Zubereiten von Frühstück und Abend-

essen, Wechseln und Waschen von Wäsche). Die Klägerin arbeitete in zweiwö-

chigen Rund-um-die-Uhr-Diensten, während derer sie verpflichtet war, an der 

Pflegestelle anwesend zu sein. Sie bewohnte in den Arbeitsphasen im Haus der 

Schwesternschaft ein Zimmer in unmittelbarer Nähe zu den zu betreuenden 

Schwestern. Diese nahmen täglich von 11:45 bis 12:45 Uhr am gemeinsamen 

Mittagessen der Schwesternschaft und von 17:50 bis 18:50 Uhr am Gottesdienst 

teil. Mit ihrer Klage hat sie für die Monate August bis Oktober 2010 die Nachzah-

lung von insgesamt 2.198,59 Euro brutto begehrt und geltend gemacht, das Min-

destentgelt von - damals - 8,50 Euro je Stunde nach § 2 Abs. 1 PflegeArbbV sei 

für jede Form der Arbeit zu zahlen. Die Beklagte hat eingewendet, die Klägerin 

habe nicht 24 Stunden am Tag gearbeitet. Das Mindestentgelt nach der Pflege-

ArbbV sei nicht für Bereitschaftsdienst zu zahlen. Für diesen könne arbeitsver-

traglich eine geringere Vergütung vereinbart werden. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Das Arbeitsgericht hat die Klage überwiegend abgewiesen. Auf die Berufung der 

Klägerin hat das Landesarbeitsgericht der Klage auf der Basis von 22 mit dem 

Mindestentgelt zu vergütenden Stunden je Arbeitstag im Rund-um-die-Uhr-

Dienst stattgegeben. Die Zeiten des Mittagessens und der Teilnahme am Gottes-

dienst hat das Landesarbeitsgericht als nicht zu vergütende Pausen gewertet. Die 
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Revision der Beklagten blieb vor dem Fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts 

erfolglos. Das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV ist „je Stunde“ festgelegt und 

knüpft damit an die vergütungspflichtige Arbeitszeit an. Dazu gehören nicht nur 

die Vollarbeit, sondern auch die Arbeitsbereitschaft und der Bereitschaftsdienst. 

Während beider muss sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber be-

stimmten Ort bereithalten, um im Bedarfsfalle unverzüglich die Arbeit aufzu-

nehmen. Zwar kann dafür ein geringeres Entgelt als für Vollarbeit bestimmt 

werden. Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber im Bereich der Pflege 

aber keinen Gebrauch gemacht. Deshalb sind arbeitsvertragliche Vereinbarun-

gen, die für Bereitschaftsdienst in der Pflege ein geringeres als das Mindestent-

gelt nach § 2 PflegeArbbV vorsehen, unwirksam. 

 

 

 

VIII. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. September 2014 - 5 AZR 611/12 - 
 

1. 

Thema:  

 

Islamisches Kopftuch und Annahmeverzug 

 

2. 

Merksatz: 

 

Das Tragen eines Kopftuchs als Symbol der Zugehörigkeit zum islamischen 

Glauben und damit als Kundgabe einer abweichenden Religionszugehörigkeit ist 

regelmäßig mit der arbeitsvertraglichen Verpflichtung einer in einer Einrichtung 

der Evangelischen Kirche tätigen Arbeitnehmerin zu neutralem Verhalten nicht 

vereinbar. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Die Parteien streiten über Vergütung wegen Annahmeverzugs. 

 

Die Klägerin, die dem islamischen Glauben angehört, ist seit 1996 bei der be-

klagten Krankenanstalt - zuletzt als Krankenschwester - angestellt. Arbeitsver-

traglich sind die Bestimmungen des Bundes-Angestelltentarifvertrags in der für 

die Angestellten im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen geltenden 

Fassung (BAT-KF) sowie die sonstigen für die Dienstverhältnisse der Angestell-

ten im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossenen arbeits-

rechtlichen Bestimmungen in Bezug genommen. Die Klägerin befand sich in der 

Zeit vom 27. März 2006 bis zum 28. Januar 2009 in Elternzeit. Danach war sie 

arbeitsunfähig krank. Im April 2010 bot die Klägerin schriftlich eine Wiederauf-

nahme ihrer Tätigkeit im Rahmen einer Wiedereingliederung an. Dabei teilte sie 



 

 
Seite 11 

der Beklagten mit, dass sie das von ihr aus religiösen Gründen getragene Kopf-

tuch auch während der Arbeitszeit tragen wolle. Die Beklagte nahm dieses An-

gebot nicht an und zahlte keine Arbeitsvergütung. Mit der Zahlungsklage fordert 

die Klägerin Arbeitsentgelt wegen Annahmeverzugs für die Zeit vom 23. August 

2010 bis zum 31. Januar 2011. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten 

hat das Landesarbeitsgericht die Klage abgewiesen. Der Fünfte Senat des Bun-

desarbeitsgerichts hat das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin aufge-

hoben und die Sache an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Zwar kann 

einer Arbeitnehmerin in einer kirchlichen Einrichtung regelmäßig das Tragen 

eines islamischen Kopftuchs untersagt werden, es ist aber nicht geklärt, ob die 

Einrichtung der Beklagten der Evangelischen Kirche institutionell zugeordnet 

ist. Zudem ist offen, ob die Klägerin im Streitzeitraum leistungsfähig war. Das 

Angebot, die Tätigkeit auf der Grundlage eines vom behandelnden Arzt erstellten 

Wiedereingliederungsplans aufzunehmen, indiziert die fehlende Leistungsfähig-

keit der Klägerin. 

 

 

 

IX. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. August 2014 - 8 AZR 655/13 - 

 

1. 

Thema:  

 

Wegnahme von Zahngold durch Krematoriumsmitarbeiter - Schadensersatz 

 

2. 

Merksatz: 

 

Nehmen Beschäftigte Edelmetallrückstände aus der Kremationsasche an sich, 

kann der Arbeitgeber die Herausgabe, oder, wenn diese wegen Verkaufs unmög-

lich ist, Schadensersatz verlangen. In entsprechender Anwendung des Auftrags-

rechts sind die Arbeitnehmer nach § 667 BGB dazu verpflichtet. 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Die Klägerin, eine Anstalt öffentlichen Rechts, war bis Ende 2009 Betreiberin 

eines Krematoriums. Seit 2010 wird dieses von einer Tochtergesellschaft betrie-

ben. Der Beklagte war von 1995 bis Oktober 2010 in dem Krematorium beschäf-

tigt; jedenfalls bis Mai 2005 bediente er die Einäscherungsanlage. Im Zuge eines 
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strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wegen schweren Bandendiebstahls, Stö-

rung der Totenruhe und Verwahrungsbruch zeigten Videoaufnahmen, dass Be-

schäftigte die Asche der Verstorbenen gezielt nach Gegenständen durchsuchten. 

Bei Hausdurchsuchungen wurden Zahngold aus Kremierungsrückständen und 

erhebliche Geldbeträge gefunden, sowie in der gemeinsamen Wohnung des Be-

klagten und seiner Lebensgefährtin Unterlagen über Verkäufe von Edelmetall. 

Die Arbeitgeberin kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis des Beklagten frist-

los. Eine hiergegen erhobene Klage blieb erfolglos. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Im vorliegenden Verfahren verlangt die Klägerin im Wege des Schadensersatzes 

den Erlös für den Zeitraum von 2003 bis 2009. Das Landesarbeitsgericht hat 

dieser Klage in Höhe von 255.610,41 Euro stattgegeben. Auf die Revision des 

Beklagten hat der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts die Sache zur neuen 

Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 

Der Arbeitgeber als Betreiber des Krematoriums hat grundsätzlich einen Scha-

densersatzanspruch, wenn ein Arbeitnehmer Zahngold aus Kremierungsrück-

ständen an sich nimmt. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber nicht Eigentümer 

des Zahngoldes geworden ist. Jedoch kann derzeit nicht entschieden werden, 

wem ein Schadensersatzanspruch zusteht, da es nach dem Vortrag der Parteien 

möglich ist, dass der neue Betreiber des Krematoriums Anspruchsinhaber ist 

und nicht mehr die Klägerin (Betriebsübergang, § 613a BGB). 

 

 

 

X. 

 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25. Juni 2014 - 7 AZR 847/12 - 

 

1. 

Thema: 

 

Sachgrundlos befristeter Arbeitsvertrag mit Betriebsratsmitglied - Anspruch auf 

Abschluss eines Folgevertrags 

 

2. 

Merksatz: 

 

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrags auch ohne 
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Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis 

zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Ver-

längerung zulässig. Wie der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts bereits mit 

Urteil vom 5. Dezember 2012 (- 7 AZR 698/11 -) entschieden hat, gilt das auch 

für Betriebsratsmitglieder. Deren Betriebsratsamt steht der Anwendung des 

TzBfG nicht entgegen. Nach § 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz dürfen aber 

Betriebsratsmitglieder wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt 

werden. Eine hiernach verbotene Benachteiligung liegt vor, wenn dem Betriebs-

ratsmitglied im Anschluss an die Befristung wegen seiner Betriebsratstätigkeit 

der Abschluss eines Folgevertrags verweigert wird. Das Betriebsratsmitglied hat 

dann gegen den Arbeitgeber einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf 

Abschluss eines entsprechenden Vertrags. Im Prozess liegt die Beweislast für 

eine unzulässige Benachteiligung bei dem Betriebsratsmitglied, das sich darauf 

beruft. Legt es Indizien dar, die für eine Benachteiligung wegen der Betriebs-

ratstätigkeit sprechen, muss sich der Arbeitgeber hierauf konkret einlassen und 

die Indizien ggf. entkräften. 

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts wies - wie bereits das Landesarbeits-

gericht - die Befristungskontrollklage sowie die hilfsweise auf Abschluss eines 

Folgevertrags gerichtete Klage eines Betriebsratsmitglieds ab. Die Klägerin war 

bei dem beklagten Chemieunternehmen zunächst sachgrundlos befristet einge-

stellt worden. Danach wurde sie in den Betriebsrat gewählt. Später wurde ihr 

Vertrag befristet verlängert. Nach dessen Ablauf lehnte die Beklagte den Ab-

schluss eines weiteren Vertrags ab. Die Klägerin sah darin eine unzulässige Be-

nachteiligung wegen ihrer Betriebsratstätigkeit. Die Beklagte bestritt dies. Die 

vom Landesarbeitsgericht vorgenommene Gesamtwürdigung, die Klägerin sei 

nicht wegen ihrer Betriebsratstätigkeit benachteiligt worden, war nicht zu bean-

standen. 

 

 

 

XI. 

Entscheidung:  

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. Januar 2014 - 3 AZR 807/11 - 

1. 

Thema: 

 

Anspruch auf Entgeltumwandlung - Aufklärungspflicht des Arbeitgebers 

 

2. 

Merksatz: 

 

Nach § 1a Abs. 1 Satz 1 BetrAVG kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ver-

langen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der 

jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
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durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet 

werden. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, den Arbeitnehmer von sich aus 

auf diesen Anspruch hinzuweisen. Dies hat der Dritte Senat des Bundesarbeits-

gerichts entschieden.  

 

3. 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger war bis zum 30. Juni 2010 beim Beklagten beschäftigt. Nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses verlangte er vom Beklagten Schadensersatz mit 

der Begründung, dieser habe es pflichtwidrig unterlassen, ihn auf seinen An-

spruch auf Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG hinzuweisen. Bei entspre-

chender Kenntnis seines Anspruchs hätte er 215,00 Euro seiner monatlichen 

Arbeitsvergütung in eine Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Alters-

versorgung umgewandelt. Als Durchführungsweg hätte er die Direktversiche-

rung gewählt.  

 

4. 

Rechtliche Würdigung: 

 

Die Vorinstanzen haben die auf Zahlung von Schadensersatz iHv. 14.380,38 Euro 

gerichtete Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers blieb erfolglos. Da der 

Beklagte weder nach § 1a BetrAVG noch aufgrund seiner Fürsorgepflicht ver-

pflichtet war, den Kläger von sich aus auf seinen Anspruch auf Entgeltumwand-

lung nach § 1a BetrAVG hinzuweisen, fehlte es an der für einen Schadensersatz-

anspruch erforderlichen Pflichtverletzung des Beklagten. 

 

 

 

B. 

Über uns: 

 

Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte ist eine bundesweit tätige Rechtsanwalts-

kanzlei. Unser Schwerpunkt ist das Wirtschaftsrecht. Wir beraten und vertreten 

Unternehmen und Einzelpersonen vor Behörden und Gerichten insbesondere im 

Arbeitsrecht, Pflegerecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, M&A-Geschäft sowie 

im Gewerblichen Rechtsschutz. 

  

Wir verstehen uns als Berater von Unternehmen und haben über die grundstän-

dige Rechtsberatung hinaus stets die optimale wirtschaftliche Lösung für unsere 

Mandanten im Blick. Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte arbeitet mit Steuer-, 

Unternehmensberatern und Notaren zusammen. So werden wir den Erfordernis-

sen von komplexen Mandaten gerecht. 

  

Bochum ist unser Standort. Hier besteht eine gute verkehrstechnische Anbin-

dung zu den Mandanten. Außerdem befindet sich Bochum „in der Mitte der Met-

ropole Ruhr“, dem führenden und aufregendsten Wirtschaftsstandort Deutsch-

lands. 
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Neben der Rechts- und Unternehmensberatung bieten wir regelmäßig Seminar-

veranstaltungen für Unternehmen und Fachverbände zu ausgewählten Themen 

an. 

 

Rückfragen? Beantworten wir gerne persönlich. 

 

Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte 

Hellweg 2 

44787 Bochum 

 

Telefon +49 (0)234 579 521-0 

Telefax +49 (0)234 579 521-21 

 

E-Mail:  kontakt@ulbrich-kaminski.de 

www.ulbrich-kaminski.de 


